
GÜLTIG AB 01.01.2024

Die Entgelte beinhalten:

Im Folgenden handelt es sich um Nettopreise, soweit nicht anders angegeben:

1. Höhe der Konzessionsabgaben im Netzgebiet gemäß § 2 KAV

Belieferung von

Sondervertragskunden

2.  Entgelte für die Nutzung der Netzinfrastruktur

2.1 Jahresleistungspreissystem für Kunden mit Leistungsmessung

Leistungspreis [€/kWa] Arbeitspreis [ct/kWh] Leistungspreis [€/kWa] Arbeitspreis [ct/kWh]

Hochspannung 16,46 8,75 234,63 0,01

Umspannung Hoch-/Mittelspannung 20,08 8,06 209,73 0,47

Mittelspannung 28,55 7,84 187,37 1,48

Umspannung Mittel-/Niederspannung 28,73 7,97 197,80 1,48

Niederspannung 30,57 7,92 116,38 4,49

* Jahresbenutzungsdauer = Jahresarbeit der Entnahmestelle / max. Jahresleistung

Leistungspreis [€/kW*Tag] Arbeitspreis [€/kWh] Leistungspreis [€/kW*Tag] Arbeitspreis [€/kWh]

Hochspannung 0,04497268 0,08750000 0,64106557 0,00010000

Umspannung Hoch-/Mittelspannung 0,05486339 0,08060000 0,57303279 0,00470000

Mittelspannung 0,07800546 0,07840000 0,51193989 0,01480000

Umspannung Mittel-/Niederspannung 0,07849727 0,07970000 0,54043716 0,01480000

Niederspannung 0,08352459 0,07920000 0,31797814 0,04490000

Leistungspreis Arbeitspreis

[€/kW und Monat]  [ct/kWh]

Hochspannung 39,11 0,01

Umspannung Hoch-/Mittelspannung 34,95 0,47

Mittelspannung 31,23 1,48

Umspannung Mittel-/Niederspannung 32,97 1,48

Niederspannung 19,40 4,49

Jahresbenutzungsdauer >= 2500 h/a

Nicht die Preise für die Sperrung von Letztverbrauchern, diese werden gesondert veröffentlicht.

0,61

0,11

1,59

Jahresbenutzungsdauer >= 2500 h/a

Weicht die Spannungsebene von Lieferung und Messung einer Entnahmestelle voneinander ab, werden die bei der Messung nicht 

erfassten Verluste durch einen angemessenen Korrekturfaktor in Höhe von 1,5 % bei den Messwerten berücksichtigt .

Jahresbenutzungsdauer* < 2500 h/a

2.2 Monatsleistungspreissystem für Kunden mit Leistungsmessung

Spannungsebene

2.1a Jahresleistungspreissystem für Kunden mit Leistungsmessung (informativ, gemäß Beschluss BK6-20-160 der 

Bundesnetzagentur)

Spannungsebene
Jahresbenutzungsdauer* < 2500 h/a

Friedrichshafen

Alle

Spannungsebene

Preisblatt STADTWERK AM SEE GmbH & Co. KG

für die Netznutzung Strom

Kleinkunden

Alle, als Schwachlaststrom

Die Nutzung von Leitungen, Transformatoren, vorgelagerten Netzebenen, die Erbringung von Systemdienstleistungen (z.B. Frequenz- und 

Spannungshaltung) sowie die Deckung von Netzverlusten. 

Die gesetzlichen Umlagen.

Konzessionsgebiet Konzessionsabgabe [ct/kWh]

1,32

Die Entgelte für die Messung und Messstellenbetrieb dienen der Ermittlung der entnommenen Leistung und Arbeit.

Überlingen, Frickingen, Daisendorf
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Arbeitspreis

Jan,Mrz,Mai,Jul,Aug,Okt,Dez Apr,Jun,Sep,Nov Feb  [€/kWh]

Hochspannung 1,26161290 1,30366667 1,34862069 0,0001000

Umspannung Hoch-/Mittelspannung 1,12741935 1,16500000 1,20517241 0,0047000

Mittelspannung 1,00741935 1,04100000 1,07689655 0,0148000

Umspannung Mittel-/Niederspannung 1,06354839 1,09900000 1,13689655 0,0148000

Niederspannung 0,62580645 0,64666667 0,66896552 0,0449000

Art der Entnahmestelle Grundpreis [€/a] Arbeitspreis [ct/kWh]

Standard 64,78 8,16

Elektromobilität* - 6,12

Wärmepumpe* - 6,12

Nachtspeicherheizung* - 5,3

Art der Entnahmestelle Grundpreis [€/Tag] Arbeitspreis [€/kWh]

Standard 0,17699454 0,08160000

Elektromobilität* - 0,06120000

Wärmepumpe* - 0,06120000

Nachtspeicherheizung* - 0,05300000

Reduzierungsbetrag [€/a]

128,43

Arbeitspreis [ct/kWh]

3,26

0 bis 200 h/a 200 bis 400 h/a 400 bis 600 h/a

Umspannung Hoch-/Mittelspannung 62,76 75,32 87,87

Mittelspannung 79,32 95,18 111,04

Umspannung Mittel-/Niederspannung 97,01 116,41 135,8

Niederspannung 127,39 152,86 178,34

Gemäß § 19 Abs. 1 StromNEV haben Netznutzer mit einer zeitlich begrenzten hohen Leistungsaufnahme, der in der übrigen Zeit eine 

deutlich geringere oder keine Leistungsaufnahme entgegensteht, die Möglichkeit die Netznutzung auf der Grundlage eines 

Monatsleistungspreissystems abzurechnen. Der Netznutzer teilt dem Netzbetreiber vor Beginn des Abrechnungszeitraums verbindlich mit, 

dass er eine Abrechnung nach dem Monatsleistungspreissystem wünscht. Dies schließt eine nachträgliche Optimierung zwischen 

Monatsleistungspreissystem und Jahresleistungspreissystem während oder am Ende des Abrechnungszeitraums aus.

*Voraussetzung ist eine steuerbare Verbrauchseinrichtung, die vor dem 01.01.2024 in Betrieb genommen wurde.

 

Die Höhe der pauschalen Reduzierung Modul 1 darf das an einer Marktlokation zu zahlende Netzentgelt von 0,00 € nicht unterschreiten. 

Ein negatives Netzentgelt wird somit ausgeschlossen.

2.3 Preise für Kunden ohne Leistungsmessung

2.2a Monatsleistungspreissystem für Kunden mit Leistungsmessung (informativ, gemäß Beschluss BK6-20-160 der 

Bundesnetzagentur)

Spannungsebene
Leistungspreis [€/kW und Tag]

Leistungspreis nach Benutzungsdauer [€/kWa]

2.5 Zusatzvereinbarung über Netzreservekapazität

Letztverbraucher mit Eigenerzeugung können für den Ausfall der Erzeugungsanlagen eine Netzreservekapazität bestellen. Ab einer 

Benutzungsdauer von 600 h/a wird gemäß dem Jahresleistungspreissystem abgerechnet.

Spannungsebene

2.4 Preise für Betreiber steuerbarer Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG 

(mit Inbetriebnahme ab dem 01.01.2024)

Modul 1 (pauschale Netzentgeltreduzierung)

Modul 2 (reduzierter Arbeitspreis)

Spannungsebene

Spannungsebene

Die Module 1 und 2 können von Betreibern steuerbare Verbrauchseinrichtungen ausgewählt werden, die ab dem 01.01.2024 eine 

steuerbare Verbrauchseinrichtung an das Netz des Verteilnetzbetreibers anschließen. Die Auswahlmöglichkeit besteht ausschließlich für 

Verbraucher mit Entnahme ohne Lastgangmessung. Betreibern von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen in den Netzebenen 

Umspannung zur Niederspannung und im Niederspannungsnetz mit leistungsgemessener Entnahme steht ausschließlich Modul 1 zu 

Verfügung. Für Betreiber steuerbarer Verbrauchseinrichtungen, die keine Entscheidung für ein Modul getroffen haben, wird das Modul 1 als 

"Defaultmodul" angewendet.

2.3a Preise für Kunden ohne Leistungsmessung (informativ, gemäß Beschluss 

BK6-20-160 der Bundesnetzagentur)
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Letztverbraucher (MaLo-ID)

50991116763

50990999821

50990864777

50990856427

Letztverbraucher (MaLo-ID)

50991386358

50991395797

Zähler
Jährliche Ablesung

[€/Jahr]

Halbjährliche Ablesung

[€/Jahr]

Vierteljährl. Ablesung

[€/Jahr]

Monatliche Ablesung

[€/Jahr]

Eintarif 10,90 13,70 19,30 41,70

Zweitarif 21,80 27,40 38,60 83,40

Zweirichtungszähler 29,90 35,50 46,70 91,50

Viertelstundenmessung 0,4 kV

davon Wandlersatz 0,4 kV

Viertelstundenmessung 20 kV

davon Wandlersatz 20 kV

Zähler
Jährliche Ablesung

[€/Tag]

Halbjährliche Ablesung

[€/Tag]

Vierteljährl. Ablesung

[€/Tag]

Monatliche Ablesung

[€/Tag]

Eintarif 0,02978142 0,03743169 0,05273224 0,11393443

Zweitarif 0,05956284 0,07486339 0,10546448 0,22786885

Zweirichtungszähler 0,08169399 0,09699454 0,12759563 0,25000000

Viertelstundenmessung 0,4 kV

davon Wandlersatz 0,4 kV

Viertelstundenmessung 20 kV

davon Wandlersatz 20 kV

Bemerkung zu Messung und Messstellenbetrieb:

Eintarif 0,4 kV

Zweitarif 0,4 kV

Zweirichtungszähler 0,4 kV

Viertelstundenmessung 0,4 kV

Viertelstundenmessung 20 kV

§ 19 Abs 2 S. 1 StromNEV

§ 19 Abs 2 S. 1 StromNEV

6.242,60

2.7 Entgelte für singulär genutzte Betriebsmittel gemäß § 19 Abs. 3 StromNEV

Netzentgelt [€/a]

§ 19 Abs 2 S. 2 StromNEV

3. Entgelte für Messung und Messstellenbetrieb

465,00

705,00

1,27049180

0,13661202

1,92622951

0,70218579

3a. Entgelte für Messung und Messstellenbetrieb (informativ, gemäß Beschluss BK6-20-160 der Bundesnetzagentur)

50,00

257,00

Die Entgelte für singulär genutzte Betriebsmittel gemäß § 19 Abs. 3 StromNEV werden je Lieferstelle ermittelt. Bedingung hierfür ist, dass 

bei sämtlichen Betriebsmitteln in einer Netz- oder Umspannebene eine ausschließliche Nutzung durch den Netznutzer vorliegt.

Ein-Phasen-Wirkenergiemessung, Ein-Tarif, jährliche Bereitstellung der Messwerte, eichrechtliche Überwachung.

Ein- oder Mehrphasen Wirkenergiemessung sowie PV-Messung ohne Lastprofil mit und ohne Wandler, 

Zweirichtungszähler, jährliche Bereitstellung der Messwerte, eichrechtliche Überwachung.

Wirk- und Blindenergiemessung mit Speicherung der Viertelstunden-Leistungs-Mittelwerte (Lastprofil) sowie PV-

Messung mit Lastprofil, monatliche Bereitstellung der Messwerte, eichrechtliche Überwachung.

Wirk- und Blindenergiemessung mit Speicherung der Viertelstunden-Leistungs-Mittelwerte (Lastprofil) sowie PV-

Messung mit Lastprofil, monatliche Bereitstellung der Messwerte, eichrechtliche Überwachung.

Ein- oder Mehrphasen Wirkenergiemessung sowie PV-Messung ohne Lastprofil mit und ohne Wandler, Zwei-Tarif, 

jährliche Bereitstellung der Messwerte, eichrechtliche Überwachung Tarifschaltung.

Reduktion nach

2.6 Individuelle Netzentgelte gemäß § 19 Abs. 2 Sätze 1 bis 4 StromNEV

Die Vereinbarung eines individuellen Netzentgeltes erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die jeweiligen Voraussetzungen nach § 19 Absatz 2 

Sätze 1 bis 4 StromNEV bei dem Letztverbraucher tatsächlich eintreten. Ist dies nicht der Fall, erfolgt die Abrechnung der Netznutzung 

nach den allgemein gültigen Netzentgelten.Die Hochlastzeitfenster für atypische Netznutzung werden jeweils bis zum 31.10. eines Jahres 

für das Folgejahr veröffentlicht. Der Kunde wird die Vereinbarung eines individuellen Netzentgelts gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV 

oder gemäß § 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV bei der Regulierungsbehörde anzeigen. Sofern die Stadtwerk am See GmbH & Co. KG die 

Leistung Netznutzung gegenüber dem Lieferanten auf Basis eines Lieferantenrahmenvertrages erbringt, kann der Lieferant die 

Vereinbarung eines individuellen Netzentgelts gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV bei der Regulierungsbehörde anzeigen.

§ 19 Abs 2 S. 1 StromNEV

69.566,90
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4. Gesetzliche Umlagen

4.1 Umlagen gemäß Energiefinanzierungsgesetz (EnFG)

[ct/kWh]

0,275

0,656

Für die Erhebung von Umlagen nach den §§ 21 bis 23 und 25 EnFG gelten Sonderregelungen.

4.2 Umlage gemäß § 19 Abs. 2 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV)

[ct/kWh]

Letztverbrauchergruppe A' (bis 1.000.000 kWh/a) 0,643

0,643

Letztverbrauchergruppe B' (über 1.000.000 kWh/a) 0,050

0,643

0,025

Letztverbrauchergruppe C' (bis 1.000.000 kWh/a)

stromintensives produzierendes Gewerbe 

Letztverbrauchergruppe C' (über 1.000.000 kWh/a)

stromintensives produzierendes Gewerbe 

Letztverbrauchergruppen

Kategorien

Letztverbrauchergruppe B' (bis 1.000.000 kWh/a)

Offshore-Netzumlage

KWK-Umlage

Detaillierte Informationen zu den gesetzlichen Umlagen finden Sie im Internet auf der Seite der Übertragungsnetzbetreiber unter 

https://www.netztransparenz.de.
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